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Völkerrecht 
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 GFK ist völkerrechtlicher Vertrag, Art. 59 GG

 Völkerrechtliche Verträge stehen im Rang einfachen Bundesrechts. Es gilt der 

Grundsatz der völkerrechtsfreundlichen Auslegung des Bundesrechts

 Völkerrechtliche Verträge gewähren subjektive Rechte des Einzelnen nur, wenn 

dies ausdrücklich vorgesehen ist

 § 2 AsylG iVm Art.16 a I GG verweist auf GFK als Rechtsfolgenverweisung;

Definition des Asylberechtigten unterliegt nationalem Recht
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EU-Recht 
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 Art.23 GG: Im Rahmen der EU kann Deutschland auf Teile seiner Hoheit 

verzichten; Vorrang des EU-Rechts; AEUV enthält Regelungsanspruch der Union 

in Flüchtlingsfragen

 Art.78 AEUV: unionsrechtliche Maßnahmen zum Flüchtlingsschutz orientieren 

sich an GFK

 Auslegung des Flüchtlingsbegriffs richtet sich nach GFK-Vorgabe. Umsetzung: 

Qualifikationsrichtlinien 2004/83 EU und 2011/95 EU



Genfer Flüchtlingskonvention (GFK)
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 Verabschiedung des „Abkommen über die Rechtstellung der 

Flüchtlinge“ (=offizieller Titel) am 28.07.1951

 Bis heute wichtigstes Abkommen für den Flüchtlingsschutz

 Erweiterung des zeitlichen und geografischen Wirkungskreises 

durch Protokoll von 1967

 Von 147 Staaten ratifiziert, Schutz in den übrigen Staaten nicht 

gewährleistet



Art. 1 A II GFK: zentrale Definition 
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Im Sinne dieses Abkommens findet der Ausdruck “Flüchtling” auf jede Person Anwendung: 

[…]

die infolge von Ereignissen, die vor dem 1. Januar 1951 eingetreten sind, und aus der 
begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich 
außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz 
dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in 
Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb 
des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin 
zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren 
will.



Art. 16a I GG 
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 Verfolgung muss mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und gegenwärtig drohen 
(bei behaupteter Vorverfolgung: herabgestufter Wahrscheinlichkeitsmaßstab)

 nicht schon jede Rechtsverletzung, die nach Maßstäben des GG unzulässig 
wäre, ist asylrelevant

 Mindestmaß an Verfolgungsintensität und Eingriff in „Basisgüter“ wie Leben, 
Freiheit

 Verfolgungsakteur: grundsätzlich Staat oder Dritter, wenn Verfolgung dem 
Staat mittelbar zurechenbar etwa bei Ersetzung des Staates (BVerfG NVwZ
2000, 1165)

 Abzielen der Verfolgung auf unabänderliches persönliches Merkmal

 keine inländische Fluchtalternative



Blick auf den Deutschen Bundestag in Berlin7
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Art. 16a II GG 
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 Ausschluss des Grundrechts bei:

 sicherer Drittstaat (alle EU-Staaten, Länderliste ansonsten z.Z. leer)

 Asylunwürdigkeit (Terrorismusvorbehalt)

 In der Regel kein Grundrechtsschutz bei Herkunft aus sicherem 

Herkunftsstaat (widerlegliche Vermutung der Verfolgungsfreiheit)



(1) Ein Ausländer ist Flüchtling im Sinne des Abkommens vom 28. Juli 
1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559, 560), 
wenn er sich
1. aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, 
Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe
2.außerhalb des Landes (Herkunftsland) befindet,
a) dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er nicht in 
Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch 
nehmen will oder
b) in dem er als Staatenloser seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte und in das er nicht zurückkehren kann oder wegen dieser Furcht 
nicht zurückkehren will.
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(2) Ein Ausländer ist nicht Flüchtling nach Absatz 1, wenn aus schwerwiegenden 
Gründen die Annahme gerechtfertigt ist, dass er
1. ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit begangen hat im Sinne der internationalen 
Vertragswerke, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich 
dieser Verbrechen zu treffen,
2. vor seiner Aufnahme als Flüchtling eine schwere nichtpolitische Straftat 
außerhalb des Bundesgebiets begangen hat, insbesondere eine grausame 
Handlung, auch wenn mit ihr vorgeblich politische Ziele verfolgt wurden, oder
3. den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwidergehandelt hat.
Satz 1 gilt auch für Ausländer, die andere zu den darin genannten Straftaten oder 
Handlungen angestiftet oder sich in sonstiger Weise daran beteiligt haben.
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(3) Ein Ausländer ist auch nicht Flüchtling nach Absatz 1, wenn er den Schutz 
oder Beistand einer Organisation oder einer Einrichtung der Vereinten Nationen 
mit Ausnahme des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
nach Artikel 1 Abschnitt D des Abkommens über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge genießt. Wird ein solcher Schutz oder Beistand nicht länger gewährt, 
ohne dass die Lage des Betroffenen gemäß den einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen endgültig geklärt worden ist, sind 
die Absätze 1 und 2 anwendbar.
(4) Einem Ausländer, der Flüchtling nach Absatz 1 ist, wird die 
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt, es sei denn, er erfüllt die Voraussetzungen des 
§ 60 Abs. 8 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder das Bundesamt hat nach § 60 
Absatz 8 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes von der Anwendung des § 60 Absatz 1 
des Aufenthaltsgesetzes abgesehen.
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(1) Als Verfolgung im Sinne des § 3 Absatz 1 gelten Handlungen, die

1. auf Grund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend sind, dass 
sie eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden 
Menschenrechte darstellen, insbesondere der Rechte, von denen 
nach Artikel 15 Absatz 2 der Konvention vom 4. November 1950 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 
II S. 685, 953) keine Abweichung zulässig ist, oder

2. in einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen, 
einschließlich einer Verletzung der Menschenrechte, bestehen, die so 
gravierend ist, dass eine Person davon in ähnlicher wie der in 
Nummer 1 beschriebenen Weise betroffen ist.
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(2) Als Verfolgung im Sinne des Absatzes 1 können unter anderem die folgenden 
Handlungen gelten:
1. die Anwendung physischer oder psychischer Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt,
2. gesetzliche, administrative, polizeiliche oder justizielle Maßnahmen, die als solche 
diskriminierend sind oder in diskriminierender Weise angewandt werden,
3. unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung,
4. Verweigerung gerichtlichen Rechtsschutzes mit dem Ergebnis einer 
unverhältnismäßigen oder diskriminierenden Bestrafung,
5. Strafverfolgung oder Bestrafung wegen Verweigerung des Militärdienstes in einem 
Konflikt, wenn der Militärdienst Verbrechen oder Handlungen umfassen würde, die 
unter die Ausschlussklauseln des § 3 Absatz 2 fallen,
6. Handlungen, die an die Geschlechtszugehörigkeit anknüpfen oder gegen Kinder 
gerichtet sind.
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(3) Zwischen den in § 3 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit 
den in § 3b genannten Verfolgungsgründen und den in den 
Absätzen 1 und 2 als Verfolgung eingestuften Handlungen oder 
dem Fehlen von Schutz vor solchen Handlungen muss eine 
Verknüpfung bestehen.
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(1) Bei der Prüfung der Verfolgungsgründe nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 ist Folgendes zu 
berücksichtigen:
1. der Begriff der Rasse umfasst insbesondere die Aspekte Hautfarbe, Herkunft und 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe;
2. der Begriff der Religion umfasst insbesondere theistische, nichttheistische und 
atheistische Glaubensüberzeugungen, die Teilnahme oder Nichtteilnahme an religiösen 
Riten im privaten oder öffentlichen Bereich, allein oder in Gemeinschaft mit anderen, 
sonstige religiöse Betätigungen oder Meinungsäußerungen und Verhaltensweisen 
Einzelner oder einer Gemeinschaft, die sich auf eine religiöse Überzeugung stützen oder 
nach dieser vorgeschrieben sind;
3. der Begriff der Nationalität beschränkt sich nicht auf die Staatsangehörigkeit oder das 
Fehlen einer solchen, sondern bezeichnet insbesondere auch die Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe, die durch ihre kulturelle, ethnische oder sprachliche Identität, gemeinsame 
geografische oder politische Herkunft oder ihre Verwandtschaft mit der Bevölkerung 
eines anderen Staates bestimmt wird;
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4. eine Gruppe gilt insbesondere als eine bestimmte soziale Gruppe, wenn
a) die Mitglieder dieser Gruppe angeborene Merkmale oder einen gemeinsamen 
Hintergrund, der nicht verändert werden kann, gemein haben oder Merkmale 
oder eine Glaubensüberzeugung teilen, die so bedeutsam für die Identität oder 
das Gewissen sind, dass der Betreffende nicht gezwungen werden sollte, auf sie 
zu verzichten, und
b) die Gruppe in dem betreffenden Land eine deutlich abgegrenzte Identität hat, 
da sie von der sie umgebenden Gesellschaft als andersartig betrachtet wird;
als eine bestimmte soziale Gruppe kann auch eine Gruppe gelten, die sich auf das 
gemeinsame Merkmal der sexuellen Orientierung gründet; Handlungen, die nach 
deutschem Recht als strafbar gelten, fallen nicht darunter; eine Verfolgung wegen 
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe kann auch vorliegen, 
wenn sie allein an das Geschlecht oder die geschlechtliche Identität anknüpft;
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5. unter dem Begriff der politischen Überzeugung ist insbesondere 
zu verstehen, dass der Ausländer in einer Angelegenheit, die die in §
3c genannten potenziellen Verfolger sowie deren Politiken oder 
Verfahren betrifft, eine Meinung, Grundhaltung oder Überzeugung 
vertritt, wobei es unerheblich ist, ob er auf Grund dieser Meinung, 
Grundhaltung oder Überzeugung tätig geworden ist.

(2) Bei der Bewertung der Frage, ob die Furcht eines Ausländers vor 
Verfolgung begründet ist, ist es unerheblich, ob er tatsächlich die 
Merkmale der Rasse oder die religiösen, nationalen, sozialen oder 
politischen Merkmale aufweist, die zur Verfolgung führen, sofern 
ihm diese Merkmale von seinem Verfolger zugeschrieben werden.
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Die Verfolgung kann ausgehen von

1. dem Staat,

2. Parteien oder Organisationen, die den Staat oder einen 
wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen, oder

3. nichtstaatlichen Akteuren, sofern die in den Nummern 1 und 2 
genannten Akteure einschließlich internationaler Organisationen 
erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht willens sind, im Sinne 
des § 3d Schutz vor Verfolgung zu bieten, und dies unabhängig 
davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden 
ist oder nicht.
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(1) Schutz vor Verfolgung kann nur geboten werden

1. vom Staat oder

2. von Parteien oder Organisationen einschließlich 
internationaler Organisationen, die den Staat oder einen 
wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen,

sofern sie willens und in der Lage sind, Schutz gemäß Absatz 2 
zu bieten.
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(2) Der Schutz vor Verfolgung muss wirksam und darf nicht nur 
vorübergehender Art sein. Generell ist ein solcher Schutz 
gewährleistet, wenn die in Absatz 1 genannten Akteure geeignete 
Schritte einleiten, um die Verfolgung zu verhindern, beispielsweise 
durch wirksame Rechtsvorschriften zur Ermittlung, Strafverfolgung 
und Ahndung von Handlungen, die eine Verfolgung darstellen, und 
wenn der Ausländer Zugang zu diesem Schutz hat.
(3) Bei der Beurteilung der Frage, ob eine internationale 
Organisation einen Staat oder einen wesentlichen Teil seines 
Staatsgebiets beherrscht und den in Absatz 2 genannten Schutz 
bietet, sind etwaige in einschlägigen Rechtsakten der Europäischen 
Union aufgestellte Leitlinien heranzuziehen.
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(1) Dem Ausländer wird die Flüchtlingseigenschaft nicht 
zuerkannt, wenn er

1. in einem Teil seines Herkunftslandes keine begründete 
Furcht vor Verfolgung oder Zugang zu Schutz vor Verfolgung 
nach § 3d hat und

2. sicher und legal in diesen Landesteil reisen kann, dort 
aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet werden 
kann, dass er sich dort niederlässt.

Kabis    Asyl und Internationaler Schutz 21



(2) Bei der Prüfung der Frage, ob ein Teil des Herkunftslandes 
die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt, sind die dortigen 
allgemeinen Gegebenheiten und die persönlichen Umstände 
des Ausländers gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2011/95/EU 
zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag zu 
berücksichtigen. Zu diesem Zweck sind genaue und aktuelle 
Informationen aus relevanten Quellen, wie etwa Informationen 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
oder des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen, 
einzuholen.
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(1) Ein Ausländer ist subsidiär Schutzberechtigter, wenn er 
stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass ihm in 
seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht. Als ernsthafter 
Schaden gilt:
1. die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe,
2. Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Bestrafung oder
3. eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten 
Konflikts.
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(2) Ein Ausländer ist von der Zuerkennung subsidiären Schutzes nach Absatz 1 
ausgeschlossen, wenn schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass er
1. ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke begangen hat, die 
ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen festzulegen,
2. eine schwere Straftat begangen hat,
3. sich Handlungen zuschulden kommen lassen hat, die den Zielen und Grundsätzen der 
Vereinten Nationen, wie sie in der Präambel und den Artikeln 1 und 2 der Charta der 
Vereinten Nationen (BGBl. 1973 II S. 430, 431) verankert sind, zuwiderlaufen oder
4. eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland darstellt.
Diese Ausschlussgründe gelten auch für Ausländer, die andere zu den genannten 
Straftaten oder Handlungen anstiften oder sich in sonstiger Weise daran beteiligen.
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(3) Die §§ 3c bis 3e gelten entsprechend. An die Stelle der 
Verfolgung, des Schutzes vor Verfolgung beziehungsweise der 
begründeten Furcht vor Verfolgung treten die Gefahr eines 
ernsthaften Schadens, der Schutz vor einem ernsthaften 
Schaden beziehungsweise die tatsächliche Gefahr eines 
ernsthaften Schadens; an die Stelle der Flüchtlingseigenschaft 
tritt der subsidiäre Schutz.
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Das Aufenthaltsrecht bringt die Würze in den Flüchtlingsschutz 
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Rechtsfolgen bei positiver Statusentscheidung
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 GFK gewährt kein Aufenthaltsrecht sondern Verbot der 

Abschiebung, Art. 33 GFK. Regelung des Aufenthalts daher Sache 

der Vertragsstaaten

 Günstigere nationalstaatliche Regelungen sind zulässig, Art. 5 GFK

 zu Art. 16 a GG: menschenwürdiges Dasein erfordert geregelten 

Aufenthalt (BVerwG, NJW 1976, 490), jetzt: § 25 I AufenthG.

 EU-Recht: Anspruch auf AE, Art. 24 RL 2011/95 EU, umgesetzt in §

25 II AufenthG



Sonstige GFK-Gewährleistungen
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 Mindestens Gleichbehandlung mit anderen Ausländern in gleicher Lage 
u.a. bei

 Arbeit

 Selbständigkeit

 Zugang zu Wohnraum

 Eigentum, Miete, Pacht, Verträge

 Inländergleichbehandlung bei

 Religionsausübung

 Sozialleistungen

 Zugang zu Gerichten

 Urheberrecht



Art. 2 GFK – Allgemeine Verpflichtungen

Kabis    Asyl und Internationaler Schutz

29

Jeder Flüchtling hat gegenüber dem Land, in dem er sich befindet, 

Pflichten, zu denen insbesondere der Verpflichtung gehört, die 

Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften sowie die zur 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung getroffenen 

Maßnahmen zu beachten. 
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